
  

Mitgliedsbeiträge ab 2025
● Am BPT 2024.1 wurde eine Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge beschlossen.
● Hauptänderung ist, dass Beitragsstufen 

eingeführt wurden, die sich an der bisher schon 
vorhandenen Empfehlung 1% vom netto 
orientieren.

● Abweichend davon sind die Stufen allerdings 
keine Empfehlung mehr.



  

Mitgliedsbeiträge ab 2025
● Um Familien nicht besonders zu belasten, 

dürfen Unterhaltsverpflichtungen bei der 
Einstufung berücksichtigt werden.

● Weiterhin wird ermöglicht, den Beitrag auch 
übers Jahr verteilt zu zahlen.

● Wie bisher gibt es weiterhin die Möglichkeit, auf 
einen Beitrag von 12 € zu mindern.



  

Aktuelle Situation
● Da bei der Europawahl die 0,5%-Grenze nicht 

erreicht wurde, erhalten wir ab sofort keine 
Parteienfinanzierung mehr.

● Die erhaltene Vorauszahlung für 2024 muss 
zurückgezahlt werden.

● Es wurden bereits Sparmaßnahmen eingeleitet.
● Trotzdem gibt es Kosten, die auch weiterhin 

gedeckt werden müssen.



  

● Es werden nur zwingend notwendige Kosten 
dargestellt sowie Kosten, die nur mit einer 
gewissen Vorlaufzeit reduziert werden können

● Keine Berücksichtigung von Wahlkampfkosten
● Keine Berücksichtigung von Öffentlichkeits-

arbeit, politischen Aktionen oder sonstigen 
Veranstaltungen (z. B. Gamescom )

Prämissen



  

Prämissen
● Kosten je Mitglied bzw. stimmberechtigten 

Mitgliedern 
● Fortschreibung der Veränderung von 2023 auf 

Stand September 2024



  

Bundesgeschäftsstelle
● In 2024 gab es eine 

Mieterhöhung, daher 
steigende Kosten

● In 2025 Absenkung der 
Kosten BGS, Kündigung 
und Auszug nach BTW

● 7,48 % der Kosten



  

Bundesparteitag
● Zwingend notwendig 

laut Satzung und auch 
Parteiengesetz

● Nur noch ein BPT/Jahr
● Online-BPT für 

Programm
● 6,58 % der Kosten



  

● Bereits deutlich Kosten 
eingespart

● Weitere Einsparungs-
möglichkeiten identifi-
ziert und in Arbeit

● 6,88 % der Kosten

BundesIT



  

Mitgliederverwaltung
● Laufende Kosten für die 

neue Software (Grün) 
zur Mitgliederverwaltung

● Kosten für Einführung 
bereits aus den Vor-
jahren zurückgelegt

● 0,71 % der Kosten



  

Buchhaltung / ReBe
● Beinhaltet Buchhaltung,  

Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater usw.

● ReBe zwingend notwen-
dig nach Parteiengesetz 
(auch ohne PartFin)

● 78,36 % der Kosten



  

Notwendige Kosten
● Summe der zuvor 

aufgeführten Kosten
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